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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung und Verfahren zum Auf- und Entladen eines Energie-
speichers (1), der mehrere, seriell miteinander verbundene
Batteriezellen (2–5) umfasst.
Um ein zuverlässiges und schnelles Aufladen des Energie-
speichers (1) ohne einen Zellspannungsausgleich zu ermög-
lichen, schlägt die Erfindung vor, dass jede Batteriezelle (2–
5) des Energiespeichers (1) abschaltbar und, zur Erhaltung
der Serienschaltung der Batteriezellen (2–5), mittels einer
elektrisch leitenden Verbindung (14) überbrückbar ist. Da-
durch kann nach dem vollständigen Aufladen einer ersten
Batteriezelle (2–5) des Energiespeichers, diese Batteriezel-
le (2–5) abgeschaltet und die restlichen Batteriezellen (2–
5) weiter aufgeladen werden. Erreicht auch eine zweite Bat-
teriezelle (2–5) ihren vorgegebenen Ladungszustand, wird
auch diese Batteriezelle (2–5) abgeschaltet und elektrisch
überbrückt. Dieser Vorgang wird so lange fortgesetzt, bis al-
le Batteriezellen (2–5) des Energiespeichers (1) ihren vorge-
gebenen Ladungszustand erreicht haben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Auf- und Entladen eines Energiespeichers, der meh-
rere, seriell miteinander verbundene Batteriezellen
umfasst. Die Erfindung bezieht sich ferner auf Ver-
fahren zum Betrieb dieser Vorrichtung.

[0002] Bei Energiespeichern (Akkumulatoren), die
aus mehreren, seriell miteinander verbundenen, wie-
deraufladbaren Batteriezellen bestehen, ist es un-
ter anderem für die Lebensdauer des Energiespei-
chers wichtig, dass jede einzelne Zelle beim Aufla-
den des Energiespeichers weder überladen noch un-
terladen wird und alle Zellen möglichst den gleichen
Ladezustand, und damit die gleiche Zellspannung,
aufweisen. Dieses gilt insbesondere für Energiespei-
cher, die aus mehreren, seriell miteinander verbunde-
nen Lithium-Ionen-Batterien, Lithium-Polymer-Batte-
rien und/oder Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien be-
stehen.

[0003] In der Regel sind derartige Energiespeicher
daher jeweils mit einer häufig auch als Batteriema-
nagement-System bezeichneten Vorrichtung verbun-
den, die einerseits mittels einer Ladekontrolleinrich-
tung den Ladezustand der einzelnen Batteriezellen
ständig überwacht und andererseits versucht, bei un-
terschiedlichen Ladezuständen der einzelnen Batte-
riezellen, diese auszugleichen. Dabei kann der auch
als Balancing bezeichnete Ausgleich der Ladezu-
stände der Batteriezellen durch passives oder aktives
Balancing erfolgen.

[0004] Bei dem passiven Balancing wird diejenige
Batteriezelle, die eine gegenüber den anderen Zellen
höhere Spannung aufweist, zur Anpassung ihrer Zell-
spannung an die Zellspannungen der weiteren Batte-
riezellen über einen Widerstand entladen. Nachteilig
ist bei dem passiven Balancing unter anderem, dass
die beim Entladen frei werdende Energie in den elek-
trischen Widerständen in thermische Energie umge-
wandelt wird und damit für den Ladevorgang verloren
geht.

[0005] Bei dem aktiven Balancing wird hingegen die
Energie, die man einer Batteriezelle mit zu hoher Zell-
spannung entnimmt, nicht in thermische Energie um-
gewandelt, sondern zum Laden der anderen Zellen
des Energiespeichers verwendet. Nachteilig ist bei
diesem Verfahren allerdings der hohe Schaltungsauf-
wand, der zur Verteilung der beim Laden anfallen-
den Energie auf die restlichen Zellen erforderlich ist.
Außerdem kann ein Ausgleich der Klemmspannun-
gen nur bei Durchführung des Ladevorganges des
gesamten Energiespeichers erfolgen. Dabei beginnt
der Ausgleich frühestens, wenn mindestens eine der
Zellen ihre Ladeschlussspannung erreicht hat.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Vorrichtung zum Laden von Energiespeichern der
eingangs erwähnten Art bereitzustellen, die ein zu-
verlässiges und schnelles Aufladen des Energiespei-
chers ermöglicht, ohne dass ein Zellspannungsaus-
gleich erforderlich ist. Ferner soll ein Verfahren zum
Betrieb der Vorrichtung beim Aufladen des Energie-
speichers und ein Verfahren zum Betrieb der Vorrich-
tung beim Anschluss des Energiespeichers an ein
Wechselstrom-Versorgungsnetz offenbart werden.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß hin-
sichtlich der Vorrichtung durch die Merkmale des An-
spruchs 1 und hinsichtlich der Verfahren durch die
Merkmale der Ansprüche 5 und 6 gelöst. Weitere, be-
sonders vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
offenbaren die Unteransprüche.

[0008] Die Erfindung beruht im wesentlichen auf
dem Gedanken, die erfindungsgemäße Vorrichtung
derart auszubilden, dass mindestens ein Teil der
Batteriezellen, vorzugsweise aber alle Batteriezel-
len, des Energiespeichers des Serienverbundes ab-
schaltbar sind und dass die jeweils abgeschaltete
Batteriezelle mittels einer elektrisch leitenden Verbin-
dung überbrückbar ist. Durch einen derartigen Schal-
tungsaufbau wird erreicht, dass nach dem vollstän-
digen Aufladen einer ersten Batteriezelle (oder ei-
ner ersten Gruppe von Batteriezellen) des Energie-
speichers, diese Zelle (oder Zellen) abgeschaltet wird
(werden) und die restlichen Batteriezellen weiter auf-
geladen werden können. Erreicht anschließend auch
eine zweite Batteriezelle (oder Gruppe von Batterie-
zellen) ihren geladenen Zustand, wird (werden) auch
diese Batteriezelle(n) abgeschaltet etc. Es erfolgt al-
so eine quasi „Einzelzellenladung” des Energiespei-
chers.

[0009] Durch Verwendung der erfindungsgemäßen
Vorrichtung wird erreicht, dass es zu keiner unbeab-
sichtigten Unter- oder Überladung der einzelnen Bat-
teriezellen kommen kann, obwohl jede der Batterie-
zellen vollständig geladen wird. Die gesamte Lade-
und damit auch Entladekapazität des Energiespei-
chers ist daher deutlich höher als bei Verwendung
bekannter Batteriemanagementsystemen, bei denen
in der Regel die jeweils schwächste Batteriezelle die
Gesamtkapazität des Energiespeichers bestimmt.

[0010] Zur praktischen Realisierung der Erfindung
umfasst die erfindungsgemäße Vorrichtung ein La-
degerät zur Erzeugung eines den Energiespeicher
aufladenden Ladestromes und eine den Ladezu-
stand der einzelnen Batteriezellen bestimmbare La-
dekontrolleinrichtung. Außerdem sind mindestens ei-
nem Teil der Batteriezellen, vorzugsweise allen Bat-
teriezellen, des Energiespeichers jeweils eine von
der Ladekontrolleinrichtung ansteuerbare, mindes-
tens zwei Schaltzustände aufweisende erste Schalt-
einrichtung zugeordnet, wobei in dem ersten Schalt-
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zustand der jeweiligen ersten Schalteinrichtung, die
dieser Schalteinrichtung zugeordnete Batteriezelle
seriell mit den weiteren Batteriezellen verbunden ist,
und wobei in dem zweiten Schaltzustand der ersten
Schalteinrichtung der Lade- oder Entladestrom durch
die zugeordnete Batteriezelle unterbrochen und die
Batteriezelle mittels einer elektrisch leitenden Verbin-
dung überbrückt wird.

[0011] Das Ladegerät ist über eine entsprechende
Verbindung von der Ladekontrolleinrichtung regelbar,
derart, dass bei Überbrückung einer oder mehrerer
der Batteriezellen der den Energiespeicher aufladen-
de Ladestrom konstant bleibt, die Ladespannung hin-
gegen sich auf einen für die verbleibende Serien-
schaltung der Batteriezellen optimalen Spannungs-
wert einstellt (in der Regel wird die Ladeschlussspan-
nung des Ladegerätes um die Klemmspannung(en)
der jeweils überbrückten (d. h. geladenen) Batterie-
zelle(n) verringert).

[0012] Außerdem hat es sich als vorteilhaft erwie-
sen, wenn eine von der Ladekontrolleinrichtung an-
steuerbare zweite Schalteinrichtung vorgesehen ist,
die den Lade- oder Entladestrom vor dem jeweiligen
Umschaltvorgang der den Batteriezellen zugeordne-
ten ersten Schalteinrichtungen unterbricht, damit es,
insbesondere bei Verwendung mechanischer Schal-
terelemente der Schalteinrichtung, zu keiner Funken-
bildung und damit zu keiner unbeabsichtigten Zerstö-
rung der Kontakte der Schalterelemente kommt.

[0013] Statt mechanischer Schalterelemente kön-
nen beispielsweise auch Leistungs-Halbleiterschalter
verwendet werden. Auch in derartigen Fällen kann es
vorteilhaft sein, zum Umschalten der ersten Schalt-
einrichtungen den Lade- oder Entladestrom des En-
ergiespeichers kurzzeitig zu unterbrechen.

[0014] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Er-
findung ergeben sich aus den folgenden, anhand
von Blockschaltbildern beschriebenen Ausführungs-
beispielen. Es zeigen:

[0015] Fig. 1 ein Blockschaltbild einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung mit einem aus mehreren Batterie-
zellen bestehenden Energiespeicher beim Ladevor-
gang, wobei noch keine der Batteriezellen vollständig
aufgeladen ist;

[0016] Fig. 2 das in Fig. 1 dargestellte Blockschalt-
bild, wobei eine der Batteriezellen bereits ihren vor-
gegebenen Ladezustand erreicht hat; und

[0017] Fig. 3 im wesentlichen das in Fig. 1 darge-
stellte Blockschaltbild, wobei der aufgeladene Ener-
giespeicher zur Energieversorgung mit einem Wech-
selstrom-Versorgungsnetz verbunden ist und eine
der Batteriezellen bereits einen vorgegebenen Entla-
dezustand erreicht hat.

[0018] In Fig. 1 ist eine Vorrichtung zum Aufladen
eines mit 1 bezeichneten Energiespeichers darge-
stellt, der vorzugsweise zur Energieversorgung eines
Wechselstrom-Versorgungsnetzes eines Gebäudes
dient und durch eine Anlage zur Erzeugung regenera-
tiver Energie (beispielsweise eine Photovoltaikanla-
ge, Windstromanlage oder Biogasanlage) aufladbar
ist.

[0019] Der Energiespeicher 1 umfasst bei dem dar-
gestellten Ausführungsbeispiel vier seriell miteinan-
der verbundene, wiederaufladbare Batteriezellen 2–5
(in der Praxis kann der Energiespeicher 1 beispiels-
weise mehr als 30 seriell geschaltete Batteriezellen
umfassen) und ist durch ein mit einer regenerativen
Spannungsquelle 6 (beispielsweise einer Gruppe von
Solarzellen) verbundenes Ladegerät 7 aufladbar.

[0020] Zur Kontrolle des Ladezustandes der einzel-
nen Batteriezellen 2–5 ist eine Mikroprozessor ge-
steuerte Ladekontrolleinrichtung 8 vorgesehen, die
über entsprechende Datenleitungen 9 mit den Batte-
riezellen 2–5 verbunden ist.

[0021] Jeder der Batteriezellen 2–5 des Energie-
speichers 1 ist eine von der Ladekontrolleinrichtung
8 ansteuerbare (nur schematisch dargestellte) ers-
te Schalteinrichtung 10 der erfindungsgemäßen Vor-
richtung zugeordnet, die mindestens ein Schalterele-
ment 12 (beispielsweise ein Halbleiter-Schalterele-
ment) umfasst. Dabei weist jede der ersten Schalt-
einrichtungen 10 zwei unterschiedliche Schaltzustän-
de auf: In dem ersten Schaltzustand der jeweiligen
ersten Schalteinrichtung 10 ist die dieser Schaltein-
richtung 10 zugeordnete Batteriezelle 2–5 seriell mit
den weiteren Batteriezellen 2–5 verbunden. In dem
zweiten Schaltzustand der jeweils ersten Schaltein-
richtung 10 wird hingegen der Lade- oder Entlade-
strom durch die der Schalteinrichtung 10 zugeordne-
te Batteriezelle 2–5 unterbrochen und die Batteriezel-
le 2–5 mittels einer elektrisch leitenden Verbindung
14 überbrückt.

[0022] Das Ladegerät 7 ist ferner über eine elektri-
sche Leitung 15 von der Ladekontrolleinrichtung 8
regelbar, derart, dass bei Überbrückung einer oder
mehrerer der Batteriezellen 2–5 der den Energiespei-
cher 1 aufladende Ladestrom zwar konstant bleibt,
die Ladeschlussspannung des Ladegerätes hinge-
gen auf einen – für die sich dann ergebende Serien-
schaltung der Batteriezellen 2–5 – neuen optimalen
Spannungswert eingestellt wird.

[0023] Außerdem ist eine von der Ladekontrollein-
richtung 8 ansteuerbare zweite Schalteinrichtung 16
vorgesehen, die den Ladestrom während des jewei-
ligen Umschaltvorganges der den Batteriezellen 2–5
zugeordneten ersten Schalteinrichtungen 10 kurzzei-
tig unterbricht.
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[0024] Nachfolgend wird näher auf das Verfahren
zum Betrieb der Vorrichtung beim Aufladen des En-
ergiespeichers 1 eingegangen. Hierzu werden zu-
nächst alle ersten Schalteinrichtungen 10 in ihren ers-
ten Schaltzustand gebracht und das Ladegerät 7 der-
art eingestellt, dass es einen für diese Serienschal-
tung optimalen Ladestrom IL0 sowie eine der Anzahl
der Batteriezellen 2–5 entsprechende Ladeschluss-
spannung erzeugt (Fig. 1).

[0025] Bei dem sich anschließenden Ladevorgang
werden der Ladezustand der einzelnen Batteriezel-
len 2–5 des Energiespeichers 1 kontinuierlich oder
in vorgegebenen zeitlichen Abständen mittels der La-
dekontrolleinrichtung 8 automatisch gemessen und
ausgewertet.

[0026] Stellt die Ladekontrolleinrichtung 8 fest, dass
beispielsweise die Batteriezelle 3 bereits vollständig
aufgeladen ist, die Batteriezellen 2, 4 und 5 hinge-
gen noch nicht, so erzeugt die Ladekontrolleinrich-
tung 8 ein entsprechendes Signal, welches durch Be-
tätigung der zweiten Schalteinrichtung 16 eine Unter-
brechung des Ladestromes ILO bewirkt.

[0027] Außerdem erzeugt die Ladekontrolleinrich-
tung 8 ein Schaltsignal, welches über eine entspre-
chende Leitung 17 der der Batteriezelle 3 zugeord-
neten ersten Schalteinrichtung 10 zugeführt wird und
ein Umschalten der Schalteinrichtung 10 von ihrem
ersten in ihren zweiten Schaltzustand bewirkt.

[0028] Gleichzeitig wird die Ladeschlussspannung
des Ladegerätes 7 auf einen für die verbleibenden
noch seriell miteinander verbundenen Batteriezellen
2, 4 und 5 optimalen (in der Regel um die Klemm-
spannungen der kurzgeschlossenen Batteriezellen
verminderten) Spannungswert eingestellt und diese
Batteriezellen des Energiespeichers 1 dann weiter
mit dem Ladestrom ILO aufgeladen (Fig. 2).

[0029] Dieser Vorgang wird so lange fortgesetzt, bis
alle Batteriezellen 2–5 ihren vorgegebenen Ladezu-
stand erreicht haben und der Energiespeicher 1 ge-
laden ist.

[0030] Soll der geladene Energiespeicher 1 zur En-
ergieversorgung eines Wechselstrom-Versorgungs-
netzes verwendet werden, so wird er über einen
von der Ladekontrolleinrichtung der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung ansteuerbaren Wechselrichter 18
mit dem entsprechenden Versorgungsnetz 19 ver-
bunden (Fig. 3).

[0031] Bei dem sich anschließenden Entladevor-
gang des Energiespeichers 1 befinden sich die ers-
ten Schalteinrichtungen 10 zunächst wiederum alle
in ihrem ersten Schaltzustand, und die Ladezustän-
de der einzelnen Batteriezellen 2–5 des Energiespei-
chers 1 werden kontinuierlich oder in vorgegebenen

zeitlichen Abständen mittels der Ladekontrolleinrich-
tung 8 gemessen und überwacht.

[0032] Sobald die Ladekontrolleinrichtung 8 fest-
stellt, dass eine der Batteriezellen 2–5 auf einen
vorgegebenen Ladezustandswert abgefallen ist (bei
dem in Fig. 3 dargestellten Ausführungsbeispiel han-
delt es sich wiederum um die Batteriezelle 3), wird
der Entladestrom, beispielsweise durch Betätigung
der zweiten Schalteinrichtung 16, unterbrochen und
die der entladenen Batteriezelle 3 zugeordnete ers-
te Schalteinrichtung 10 in ihren zweiten Schaltzu-
stand umgeschaltet. Anschließend wird der Energie-
speicher 1 wieder mit dem Wechselrichter 18 ver-
bunden und das Versorgungsnetz 19 mit dem Ent-
ladestrom der verbleibenden Batteriezellen 2, 4 und
5 versorgt. Dabei ist der Wechselrichter 18 derart
aufgebaut, dass innerhalb eines vorgegebenen Ein-
gangsspannungsbereiches die Ausgangsspannung
an dem Wechselrichter 18 im wesentlichen konstant
bleibt, so dass die Abschaltung der Batteriezelle 3 –
und damit die Verringerung der Eingangsspannung
des Wechselrichters 18 – keinen wesentlichen Ein-
fluss auf die Ausgangsspannung des Wechselrich-
ters 18 besitzt.

[0033] Dieser Vorgang wird so lange fortgesetzt, bis
die von dem Energiespeicher 1 durch das Abschalten
von weiteren Batteriezellen noch erzeugte Spannung
auf einen Wert abgesunken ist, bei dem der Wech-
selrichter 18 nicht mehr befriedigend arbeitet.

[0034] Da die Batteriezellen, die als erstes entladen
werden, aus der Serienschaltung ausgekoppelt wer-
den, nehmen sie durch Tiefentladung keinen Scha-
den, obwohl der Energiespeicher weiter entladen
werden kann. Dadurch liefert der Energiespeicher in
Verbindung mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung
mehr Leistung, als dieses bei vergleichbaren bekann-
ten Systemen der Fall ist.

[0035] Die Erfindung ist selbstverständlich nicht auf
die vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiele
beschränkt. So kann beispielsweise bei der Energie-
versorgung eines Hausnetzes mittels des Energie-
speichers auf die Unterbrechung des Entladestromes
beim Überbrücken einer entladenen Batterie verzich-
tet werden, damit der Wechselrichter ständig mit dem
Energiespeicher verbunden bleibt und eine kurzzei-
tige Unterbrechung der Stromversorgung des Haus-
netzes vermieden wird.

[0036] Ferner kann die erfindungsgemäße Vorrich-
tung nicht nur zum Auf- und Entladen von Energie-
speichern zur Energieversorgung von Versorgungs-
netzen eines Gebäudes etc. verwendet werden, son-
dern beispielsweise auch zum Auf- und Entladen von
Energiespeichern für den Betrieb von elektromotori-
schen Antrieben oder batteriebetriebenen Funkgerä-
ten etc.
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[0037] Außerdem kann die Ladekontrolleinrichtung
derart ausgebildet sein, dass sie jede Batteriezel-
le über einen vorgegebenen Zeitraum überwacht
und entsprechende Protokolle abrufbar sind, um bei-
spielsweise eine defekte Batteriezelle rechtzeitig er-
neuern zu können.

Bezugszeichenliste

1 Energiespeicher
2–5 Batteriezellen
6 Spannungsquelle
7 Ladegerät
8 Ladekontrolleinrichtung
9 Datenleitung
10 (erste) Schalteinrichtung
12 Schalterelement
14 Verbindung
15 (elektrische) Leitung
16 zweite Schalteinrichtung
17 Leitung
18 Wechselrichter
19 Versorgungsnetz
IL0 Ladestrom

Patentansprüche

1.   Vorrichtung zum Auf- und Entladen eines En-
ergiespeichers (1), der mehrere, seriell miteinan-
der verbundene Batteriezellen (2–5) enthält, mit den
Merkmalen:
a) die Vorrichtung umfasst ein Ladegerät (7) zur Er-
zeugung eines den Energiespeicher (1) aufladenden
Ladestromes und eine den Ladezustand der einzel-
nen Batteriezellen (2–5) bestimmbare Ladekontroll-
einrichtung (8),
b) mindestens einem Teil der Batteriezellen (2–5) des
Energiespeichers (1) sind jeweils eine von der La-
dekontrolleinrichtung (8) ansteuerbare, mindestens
zwei Schaltzustände aufweisende erste Schaltein-
richtung (10) zugeordnet, wobei in dem ersten Schalt-
zustand der jeweiligen ersten Schalteinrichtung (10),
die dieser Schalteinrichtung (10) zugeordnete Bat-
teriezelle (2–5) seriell mit den weiteren Batteriezel-
len (2–5) verbunden ist, und wobei in dem zweiten
Schaltzustand der ersten Schalteinrichtung (10), der
Lade- oder Entladestrom durch die zugeordnete Bat-
teriezelle (2–5) unterbrochen und die Batteriezelle
(2–5) mittels einer elektrisch leitenden Verbindung
(14) überbrückt wird.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass allen Batteriezellen (2–5) des Ener-
giespeichers (1) eine erste Schalteinrichtung (10) zu-
geordnet ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Ladegerät (7) über eine
entsprechende elektrische Leitung (15) von der Lade-
kontrolleinrichtung (8) regelbar ist, derart, dass nach

Überbrückung einer oder mehrerer der Batteriezellen
(2–5) der den Energiespeicher (1) aufladende Lade-
strom IL0 konstant bleibt, und dass die Ladespannung
des Ladegerätes (7) auf einen für die sich dann erge-
bende Serienschaltung der Batteriezellen (2–5) opti-
malen Spannungswert einstellbar ist.

4.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass eine von der La-
dekontrolleinrichtung (8) ansteuerbare zweite Schalt-
einrichtung (16) vorgesehen ist, die den Lade- oder
Entladestrom vor dem jeweiligen Umschaltvorgang
der den Batteriezellen (2–5) zugeordneten ersten
Schalteinrichtungen (10) kurzzeitig unterbricht, damit
der sich anschließende Umschaltvorgang der ersten
Schalteinrichtungen (10) stromlos erfolgen kann.

5.  Verfahren zum Betrieb der Vorrichtung beim Auf-
laden des Energiespeichers (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, gekennzeichnet durch die Merkmale:
a) zunächst werden alle ersten Schalteinrichtungen
(10) in ihren ersten Schaltzustand geschaltet und das
Ladegerät (7) derart eingestellt, dass es einen für die-
se Serienschaltung konstanten Ladestrom und eine
optimale Ladespannung erzeugt,
b) bei dem sich anschließenden Ladevorgang wer-
den der Ladezustand der einzelnen Batteriezellen
(2–5) des Energiespeichers (1) kontinuierlich oder in
vorgegebenen zeitlichen Abständen mittels der Lade-
kontrolleinrichtung (8) gemessen,
c) sobald die Ladekontrolleinrichtung (8) feststellt,
dass eine der Batteriezellen (2–5) vollständig aufge-
laden ist, wird der Ladestrom unterbrochen und dann
die der geladenen Batteriezelle (2–5) zugeordnete
erste Schalteinrichtung (10) in ihren zweiten Schalt-
zustand umgeschaltet,
d) anschließend wird die Ladespannung des Lade-
gerätes (7) auf einen der neuen Serienschaltung ent-
sprechenden optimalen Spannungswert eingestellt
und mit konstantem Ladestrom IL0 dann die weiteren,
seriell miteinander verbundenen Batteriezellen (2–5)
des Energiespeichers (1) weiter aufgeladen.

6.  Verfahren zum Betrieb der Vorrichtung beim An-
schluss des Energiespeichers (1) an ein Wechsel-
strom-Versorgungsnetz (19) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, gekennzeichnet durch die Merkmale:
a) zunächst werden alle Schalteinrichtungen (10) in
ihren ersten Schaltzustand geschaltet und die Vor-
richtung über einen Wechselrichter (18) mit dem
Wechselstrom-Versorgungsnetz (19) verbunden,
b) bei dem sich anschließenden Entladevorgang des
Energiespeichers (1) werden der Ladezustand der
einzelnen Batteriezellen (2–5) des Energiespeichers
(1) kontinuierlich oder in vorgegebenen zeitlichen Ab-
ständen gemessen,
c) sobald die Ladekontrolleinrichtung (8) feststellt,
dass eine der Batteriezellen (2–5) auf einen vorge-
gebenen Ladezustandswert abgefallen ist, wird die
der entladenen Batteriezelle (2–5) zugeordnete erste
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Schalteinrichtung (10) in ihren zweiten Schaltzustand
umgeschaltet.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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